
2:g.1~ der-'Blrilagen zu derrstenegraphismen,Prioto:lroUtn dbs Na'tionalr-ates:XIiE. GP. 

14. ~12.1970 

Reg;eT~ngsv()rlage . 

Bundesgesetz vom XXXXXXX 1970, erJpäßi~ng!'Ul: für.. di~ r.eg~lmäßiKe~ Benützung 
mit dem das Gehaltsgesetz· 19S6" al:5geändert der S~raßenbahn,er.wachs.en. 

wird (2J., G,ehaltsgesetz:-Nowlle) 

D~r, Natiorial~at nat. öesclJJos~en: 

ArtikelI 

Das' Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Ni. 54, inder 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.. 94/1.959, 
247:1195<J; 2971195'9;'. 281if960;, 1'64/19f51; . 306! 
1961~ 8:9{1:96'3; ti7(1963; t44/tct63~ 3'12/1963, 
i5"3'/19'64, t02!t9'6?,: 1'24/t9~5, 190119-65; 340/ 
196'5, 109/19'66; 17/1:967; 23'611967;. 259.1-1968, 
198/1969 und 245/1970 wird wie ·fhlgt geändert: 

1. In Z.1 lit. d der Anlage zu' §' t2' .Nbs,:2 Z.8 
des" Gehat~sgesetzes;1956, ,wird:, das .. Wort, "Ver
messurig.s,te.chnik" d~rdi das.~W.or,t :"Yermessung.,s.'; 
wesen" er:setzt., 

2. Im § 15 wird nach Z. 1 eingefügt: 

,,2. der Fahrtkostenzuschuß (§ 16 a)" 

Die Z. 2 bis 5 sind als Z. 3 bis 6 zu bezeichnen. 

3. Nach § 16 wird folgender § 16 a eingefügt: 

,~Fahrtkostenzuschuß 

(1) Dem Beamten gebührt ein Fahrtkosten
zuschuß, wenn 

a) die Wegstrecke zwischen der Dienststelle 
und der nächstgelegenen Wohnung mehr 
als 2 km beträgt, 

b) er diese Wegstrecke an den Arbeitstagen 
regelmäßig zurücklegt und 

c) die notwendigen monatlichen Fahrtaus
lagen für das billigste öffentliche Beförde
rungsmittel, das für den Beamten zweck
mäßigerweise in Betracht kommt, den 
Fahrtkostenanteil übersteigt, den der Be
amte nach Abs.2 selbst zu tragen hat. 

(2) Der Fahrtkostenanteil, den der Beamte 
selbst zu tragen hat (Eigenanteil), ist durch Yer-

. ordnung der Bundesregierung festzusetzen; er 
muß mindestens so hoch sein wie die monatlichen 
Fahrtauslagen, die einem Beamten in der Bundes
hauptstadt Wien bei Ausnutzung der Fahrpreis-

(3) Die Höhe des monatlichen Fahrtkostenzu
schl,lliSes. is,!. dur:ch.f\hzug des, Eige,nant:eiles' von 
den... not:wenrligen" mQn,atlichen, Fahrtauslagen 
(Ahs. 1 li't. c)zu ermitteln. . 

(:4). p'er:' Beamte. ist. vom; A~pnu<;ll auf Fahrt:
kQst'enz.uschuß.. ausgesmlossen, sQlang~ :el';' 

a) AnsFrum' aut L.eisJ;ungen,: na:ch: den,. ~§:22 
und: J4:dcn Reis:egehüHnenvQcschr:ifx 1,951\; 
B<?;:Bl;, Nn.13.-3;" in der:FaS5ungder~Ver· 
ordnung der Bundesregierung vom,2-7"Sep'
tember 1955,' BGBl. Nr. 203, und des 
Bundes,gesetzeS';voml 21., Ai"ril 19.67 .... BGBl. 

. Nr.,;15$, ha.t oder 
b),: aus,. Gründen" die. er, s.elbs,t z.u, vertreten 
'. nat,. mehr als. 20 Kilome:ter auß.erhalbseines 
. Diens,tQr:tes. wo.hnt~, '. 

(5) Der Beamte hat den', Anspruch. aufi' Eähm 
kostenzuschuß jeweils für ein Kalenderviertel
jahr- bei sonstigem Verlust - hinnen drei 
Monaten nach Ablauf dieses Kalendervierteljahres 
geltend zu machen. Der Fahrtkostenzuschuß ist 
im nachhinein auszuzahlen. Der Auszahlungs
betrag ist auf volle Schillinge in der Weise zu 
runden, daß Beträge unter 50 Groschen unbe
rücksichtigt bleiben und Beträge von 50 und 
mehr Groschen auf den nächsten vollen Schilling
betrag ergänzt werden. 

(6) Der Fahrtkostenzuschuß gilt als Aufwands
entschädigung." 

94~De~~'durch-di~'''l';:' Geh~I~~~~s';tz-Novel1e, 
BGBl. Nr. 153/1964, dem § 53 angefügte Abs. 5 
erhält die Bezeichnung ,,(6)". 

5. Im § 59 Abs.6 wird die Zitierung ,,§ 58 
Abs. 6" durch die Zitierung ,,§ 58 Abs. 7" ersetzt. 

6. Im § 59 Abs. 13 wird die Zitierung"Abs. 7 
bis 13" durch die Zitierung "Abs. 7 bis 12" er
setzt . 

7. Im § 60 Abs.8 wird die Zitierung ,,§ 59 
Abs. 10" durch die Zitierung ,,§ 59 Abs.12" er
setzt. 

281 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



2 281 der Beilagen 

8. Im § 61 Abs. 2 wird die Zitierung ,,§ 59 • 6. Im Art. XIV Abs. 1 Z.5 werden die beiden 
Abs. 3, 4 und 6 bis 8" durch die Zitierung ,,§ 59 Zitierungen "Art. I Z. 38 und 39" durch die 
Abs. 3 bis 5 und 7 bis 9" ersetzt. Zitierungen "Art. I Z. 39 und 40" ersetzt. 

9. Im § 85 b Abs.4 ist die Zitierung ,,§ 60 7. Art. XIV Abs. 1 Z.6 erhält folgende Fas-
Abs. 1 lit. CU durch ,,§ 60 Abs. 1 lit. d" zu er- sun~: 
setzen. 

Artikel II 

Die 20. Gehaltsgesetz-Novelle wird wie folgt 
geändert: 

1. Im Art. V Abs. 4 wird die Zitierung "Art. I 
Z. 28" durch die Zitierung "Art. I Z. 29" ersetzt. 

2. Im Art. V Abs. 6· Z. 2 wird die Zitierung 
"Art. I Z. 28" durch die Zitierung "Art. I Z. 29" 
ersetzt. 

. 3. Im Art. VI Abs. 3 wird die Zitierung "Art. I 
Z. 32" durch die ZitierU~g "Art. I Z.33" ersetzt. 

4, Im Art. VII Abs. 1 werden die beiden Zitie
rungen "Art. I Z. 38" durch die Zitierungen 
"Art. I Z. 39" ersetzt; in der überleitungstabelle 
wird der bisherigen besoldungsrechtlichen Stel
lung der Dienstklasse III Gehaltsstufe 6 die 
Dienstklasse IV Gehaltsstufe 2 (statt 1) gegen
übergestellt. 

5. Art. IX erhält folgende Fassung: 

"Auf die in Art. I Z. 17 bis 19, 22, 25, 26, 32, 
33 und 39 bis 41 und im Art. VIII Abs.2 ange
führten Bezugsansätze sind die Bestimmungen 
des Art. II der 18. GehaltSgesetz-Novelle,BGBI. 
Nr. 259/1968, anzuwenden." 

,,6. die Bestimmungen des Art. I Z.14, 16, 17 
(soweit nicht Art. V anzuwenden ist), 18 bis 22, 
25, 26, 28 bis 38 und 41, der Art.V und VI und 
des Art. IX, soweit dieser nicht schon gemäß 
Z. 5 mit 1. Jänner 1970 in Kraft getreten ist, mit 
1. September 1970." 

Artikel III 

(1) Es 'treten in Kraft: 

1. die Bestimmungen des Art. U Z. 4una. - so
weit sie sich nicht auf Art. I Z. 39 und 40 der 
20. Gehaltsgesetz-Novelle beziehen - die' Be
stimmungen des Art. II Z. 5, sowie die Be
stimmungen des Art. II Z. 6 mit 1. Jänner 
1970, 

2. die Bestimmungen des Art. I Z. 4 bis 9 und des 
Art. II Z. 1 bis 3, der Z. 5, soweit sie nicht 
schon gemäß Z. 1 mit 1. J~nner 1970 in Kraft 
getreten ist, und des Art. IIZ. 7 mit 1. Sep-
tember .1970, ' . 

3. die Bestimmungen des Art. I Z. 2 und 3 mit 
1. Jänner 1971. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt wird, 
jeder Bundesminister insoweit betraut, als er 
oberste Dienstbehörde ist. 
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Erläuternde Bemerkungen 

In Teilen der Privatwirtschaft aber auch bei 
öffentlich·en Dienstgebern (Länder, Gemeinden) 
ist vielfach die übung zu beobachten, Bedienstete, 
die in großer Entfernung von ihrer Dienststelle 
wohnen, entweder durch einen sogenannten 
Werksverkehr an die Dienststelle zu bringen 
oder aber diesen Bediensteten die Fahrtkosten 
bei Benützung eines öffentlichen Beförderungs
mittels zu vergüten. Auch an den Bund wurde 
seit langem mit der Forderung herangetreten, 
Bediensteten, die aus Gründen, die sie selbst nicht 
zu vertreten haben, außerhalb ihres Dienstortes 
wohnen, einen Zuschuß zu den notwendigen 
Fahrtauslagen zu geben. Der vorliegende Gesetz
entwurf sieht nun die Gewährung eines solchen 
Zuschusses vor und geht dabei von dem Gedan
ken aus, daß etwa die Aufwendungen, die in 
Wien dem Benützer der Straßenbahn erwachsen, 
jedem Beamten, egal wo er seinen Dienst- und 
Wohnort hat, zumutbar seien. Erst die diese 
Kosten übersteigenden Beträge sollen als Fahrt
kostenzuschuß dem Bediensteten gewährt wer
den. Nach dem derzeitigen Straßenbahntarif ist 
beabsichtigt, den Eigenanteil (§ 16 a Abs. 2) durch 
Verordnung mit 130'- S monatlich festzusetzen. 
Die Durchführung der Regelung soll durch 
vierteljährliche Auszahlung vereinfacht werden, 
da sie an sich mit einem relativ hohen Verwal
tungsaufwand verbunden ist. 

Der mit der Einführung des Fahrtkostenzu
schusses verbundene Mehraufwand wurde unter 
Zugrundelegung von Erhebungen im Bereich der 
Finanzlandesbehörden auf rund 50 Millionen 
Schilling jährlich geschätzt. Mit Rücksicht auf die 
im § 16 a Abs.5 normierte vierteljährliche Aus
zahlung im nachhinein entfällt auf das Jahr 1971 
ein Mehraufwand von rund 37"5 Millionen 
Schilling. Es wird von den Bundesministerien 
versucht werden, diesen Mehraufwand weitge
hend in den im Bundesvoranschlag für das Jahr 
1971 zur Verfügung stehenden Krediten zu be
decken. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: . 

Zu Art. I Z. 1: 
Die Knderung des Ausdruckes "V ermessungs

technik" in "Vermessungswesen" entspricht der 
Bestimmung dieses Studienzweiges auf Grund 
des. Bundesgesetzes über die technischen Studien
richtungen. 

Zu Art. I Z.2 und 3: 

Der neu geschaffene Fahrtkostenzuschuß soll 
in die Reihe der Nebengebühren des Gehalts
gesetzes 1956 eingeordnet werden. Damit wird 
bewirkt, daß er zufolge des § 22 des Vertrags
bedienstetengesetzes 1948 automatisch auch für 
die Vertragsbediensteten gilt. 

Eine Wegstrecke bis zu 2 km zwischen Woh
nung und Dienststelle soll den Anspruch auf 
Fahrtauslagen auch dann ausschließen, wenn eine 
Zurücklegung mit einem Massenbeförderungs
mittel möglich wäre und aus irgendeinem Grund 
auch die Kosten hiefür den Eigenanteil über
steigen. Ebenso soll der Anspruch. ausgeschlossen 
sein, wenn der Beamte aus Gründen, die er selbst 
zu vert.reten hat, mehr als 20 km außerhalb 
seines Dienstortes wohnt, dies wird insbesondere 
anzunehmen sein, wenn der Beamte freiwillig 
und ohne wirtschafi:lich zwingende Notwendig
keit seine Wohnung mehr als 20 km vom Dienst
ort entfernt gewählt hat. 

Zu Art. I Z. 4 bis 9 und Art.lI: 

Durch diese Bestimmungen sollen Zitierungs
richtigstellungen vorgenommen werden, die sich 
aus Knderungen der 19. und 20. Gehaltsgesetz
Novelle ergeben und in diesen nicht oder nicht 
richtig beriicksichtigt wurden. Eine materielle 
Knderung tritt durch keine dieser Bestimmungen 
em. 

Zu Art. Iß: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der 
einzelnen Bestimmungen, wobei die Einführung 
des Fahrtkostenzuschusses ab 1. Jänner 1971 vor
gesehen ist, und enthält die Vollzugsklausel. 
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